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1. Vereinbarungsgegenstand: 
Der Seminarteilnehmer ist berechtigt, für die vereinbarte Seminardauer, die von Jörg Eisenbarth 
(YouProtected), nachfolgend als YouProtected bezeichnet, bereitgestellten Trainingsräume und Outdoor 
Trainingsflächen während der offiziellen Seminarzeiten zu benutzen, sowie die von YouProtected angebotenen 
Dienstleistungen während dieses Zeitraumes in Anspruch zu nehmen. Die Rechte des Nutzers aus diesem 
Vertrag sind nicht übertragbar. 

2. Pflichten des Seminarteilnehmers: 
Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich, sämtliche Räumlichkeiten, Einrichtungen sowie Trainingsutensilien 
pfleglich zu behandeln und etwaige Schäden unverzüglich anzuzeigen. Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich 
außerdem von der Hausordnung des bereitgestellten Trainingsraums Kenntnis zu nehmen. Des Weiteren 
obliegt dem Seminarteilnehmer die Pflicht, bei der Ausübung von Trainingstechniken stets die nötige Vorsicht 
walten zu lassen. Den Anweisungen der Instruktoren ist stets Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgung behält sich 
YouProtected vor, den Seminarteilnehmer vom Seminar auszuschließen – YouProtected wird in diesem Fall 
nicht schadensersatzpflichtig. Der Seminarteilnehmer haftet für sämtliche durch ihn verursachte Schäden. 

3. Gesundheit: 
Der Seminarteilnehmer bestätigt hiermit, dass er sportgesund und uneingeschränkt sporttauglich ist. Im 
Zweifelsfall hat der Seminarteilnehmer vor Anmeldung einen Arzt zu konsultieren. YouProtected kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen. Die Kosten für das Attest trägt der Seminarteilnehmer. Der 
Seminarteilnehmer wird darauf hingewiesen, dass YouProtected keine Haftung für seine Tauglichkeit und 
Gesundheit übernimmt und dass die Seminarteilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. 

4. Haftung: 
Die Benutzung aller Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung wegen Nichterfüllung, aus positiver 
Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind gegen 
YouProtected und deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Für den Verlust oder die Beschädigung mitgebrachter 
Kleidung sowie für Wertgegenstände oder Geld wird keinerlei Haftung übernommen. Eine Haftung für 
Fahrlässigkeit von YouProtected bzw. den Unterrichtskräften für sämtliche Verletzungen ist ausgeschlossen. 
Personenschäden und Sachbeschädigungen an den Trainingsgeräten und Einrichtungen von YouProtected, 
verursacht durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit, werden auf Kosten des Verursachers behoben. Dies gilt für 
Fremd- und Eigenschäden. YouProtected haftet nicht mit Privatvermögen. 

5. Versicherungen: 
YouProtected hat keine Unfallversicherung für seine Seminarteilnehmer abgeschlossen. Der Abschluss einer 
Versicherung liegt im Ermessen des Seminarteilnehmers, wird aber empfohlen. YouProtected hat den 
Seminarteilnehmer darauf hingewiesen, dass er sich zu einer Kontaktsportdisziplin anmeldet, bei der 
Verletzungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. 

6. Vorstrafen / Gewaltdelikte: 
Der Seminarteilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er keinerlei Eintragungen bezüglich 
Gewaltdelikten im Führungszeugnis des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof hat. Abweichungen 
sind YouProtected vorher schriftlich mitzuteilen. Bei Falschangabe behält sich YouProtected vor, den 
Seminarteilnehmer vom Seminar auszuschließen. YouProtected kann jederzeit die Vorlage eines aktuellen 
Führungszeugnisses verlangen. Die Kosten für das Führungszeugnis trägt der Seminarteilnehmer. 

7. Absage von Seminaren: 
YouProtected behält sich das Recht vor, insbesondere bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl, Seminare 
abzusagen. Dadurch entstehen keine Schadensersatzansprüche gegenüber YouProtected oder den von  
YouProtected verpflichteten Vertragspartnern. Dies gilt auch bei kurzfristigen Seminarabsagen, z.B. bei 
Erkrankung des Instruktors, selbst wenn die vorherige Benachrichtigung der Seminarteilnehmer nicht oder 
nicht mehr rechtzeitig möglich sein sollte. Eine endgültige Seminarzulassung obliegt ausschließlich 
YouProtected. 

8. Mitgliedschaft: 
Durch die Seminarteilnahme entsteht kein Mitgliedschafts- bzw. Aufnahmeanspruch für das reguläre Training 
bei YouProtected. 

9. Gesetz: 
Der Seminarteilnehmer wird darauf hingewiesen, dass die missbräuchliche Anwendung der erlernten 
Techniken strafbar sein kann. Insbesondere hat er selbst dafür Sorge zu tragen, sich stets im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zu bewegen (vor allem § 32 StGB – Notwehr). 

10. Seminargebühren: 
Der Seminarteilnehmer hat die vereinbarte Seminargebühr am Seminartag in bar zu entrichten oder bis drei 
Tage vor Seminarbeginn auf folgendes Konto zu überweisen: 

Deutsche Bank München 
Kontoinhaber: Jörg Eisenbarth 
IBAN: DE24 7007 0024 0389 6669 00 
BIC: DEUTDEDBMUC 
Verwendungszweck: Bezeichnung, Datum und Ort des Seminars, Name des Seminarteilnehmers. 

Wird die Seminargebühr nicht oder nicht rechtzeitig entrichtet, behält sich YouProtected vor, den 
Seminarteilnehmer von der Seminarteilnahme auszuschließen. Es können in bestimmten Fällen gemäß 
aktueller Preisliste Anfahrtskosten anfallen. 

11. Rücktritt / Kündigung: 
Ein Rücktritt muss schriftlich bis spätestens sieben Tage vor dem Seminar an folgende Adresse erfolgen: 

YouProtected 
c/o Jörg Eisenbarth 
Postfach 5544 
97005 Würzburg 

Für eine mögliche Fristwahrung zählt das Datum des Zugangs bei YouProtected, nicht das Datum des 
Poststempels. Bei einem Rücktritt von 28 bis 8 Tagen vor Seminarbeginn werden 40% der Seminargebühr in 
Rechnung gestellt. Der Seminarteilnehmer muss in seinem Einschreiben seine Bankverbindung mitteilen. Bei 
einem Rücktritt von 7 Tagen und weniger vor Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen zum Seminar werden 
100% der Seminargebühr in Rechnung gestellt. Kurzfristige Absagen wegen Krankheit müssen durch ein 
ärztliches Attest belegt werden. Die Kosten für das ärztliche Attest trägt der Seminarteilnehmer. Die 
Nichtinanspruchnahme einzelner Seminarinhalte oder das Nichterscheinen zu einzelnen Seminarinhalten 
berechtigten den Seminarteilnehmer nicht zu einer Ermäßigung bzw. (Teil-) Erstattung der Seminargebühr.    

12. Weitere Vereinbarungen / Schriftform: 
Durch die Teilnahme am Seminar oder das Erreichen einer Graduierung erwirbt der Seminarteilnehmer nicht 
das Recht Krav Maga in selbstständiger Weise zu unterrichten. Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden zu diesem Vertrag, sowie die Aufhebung dieser Klausel bedürfen der Schriftform. Die 
Seminaranmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

13. Minderjährige: 
Bei Kindern und Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Seminarteilnahme 
nur mit Einwilligung und nur bei Vertragsabschluss durch den/die Erziehungsberechtigten möglich. Die 
Entrichtung der Seminargebühr erfolgt insofern nur nach Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten. Bei 
Minderjährigen erstreckt sich die Haftung auf den/die Erziehungsberechtigten. 

14. Datenschutzerklärung: 
Mit seiner Unterschrift stimmt der Seminarteilnehmer der Verwendung und elektronischen Speicherung, der 
von ihm angegeben Daten zu. Daten werden in keinem Fall an Dritte weitergeben oder diesen zugänglich 
gemacht. Die Erlaubnis zur Weitergabe der Daten im persönlichen Interesse des Seminarteilnehmers (z.B. an 
den Dachverband oder externe Instruktoren) wird hiermit erteilt. Weiterhin stimmt der Seminarteilnehmer mit 
seiner Unterschrift, der Aufnahme und Veröffentlichung von Foto- und Filmmaterial durch YouProtected zu. 
Dem Seminarteilnehmer sind während des Seminars keine Ton- und Videoaufnahmen gestattet. 
Bildaufnahmen sind nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Instruktor zulässig. 

15. Salvatorische Klausel: 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der Übrigen nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Wirksame zu ersetzen, 
die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck so weit wie möglich verwirklicht und mit den übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages vereinbar ist. Der Seminarteilnehmer erkennt durch seine Unterschrift den 
Vertragsinhalt unter Einschluss der Hausordnung an. Der Gerichtsstand wird von YouProtected bestimmt.


